
Informationen zu buchbaren Versicherungen 
 
Wir empfehlen generell die Buchung der Reiserücktrittspauschale und der 

Auslandsreisekrankenversicherung.  

Im Folgenden möchten wir zum besseren Verständnis beide Versicherungen näher erläutern:  
 
Reiserücktrittspauschale - Preis 12,00 Euro 
 

Bei gebuchter Reiserücktrittspauschale kann die Reise im Falle von Krankheit oder Kurantritt des 

Teilnehmers, Tod eines Angehörigen, plötzlicher Arbeitslosigkeit der Eltern oder Antritt einer 

Lehrstelle durch den Teilnehmer unter Selbstbehalt von 20 € storniert werden.  

Die Stornierung sollte schriftlich und vor Reiseantritt unter Nachweis des Grundes erfolgen. 

 
Auslandsreisekrankenversicherung - Preis 5,00 Euro 

 

Der Versicherungsschutz gilt bei unvorhergesehenen bei Auslandsreisen eintretenden Krankheiten 

oder Unfällen grundsätzlich ohne Selbstbeteiligung.  

 

Leistungsumfang:  
 
- ärztliche Behandlung bei akuten Erkrankungen und Unfällen  

- stationäre Heilbehandlung  

- Transport zum nächsterreichbaren Arzt oder durch anerkannte Rettungsdienste  

- schmerzstillende Zahnbehandlung  

- einfache Reparaturen von Zahnersatz zu 50% bis 250 Euro  

- Arznei-, Verband- und Heilmittel  

- Hilfsmittel nach Unfällen  

- Transport von Medikamenten und Blutkonserven  

- Krankenrücktransport  

 

Krankenrücktransport: Mehrkosten für medizinisch notwendigen und ärztlich angeordneten 

Krankenrücktransport aus dem Ausland zum Krankenhaus am Heimatwohnsitz in Deutschland mit 

dem kostengünstigsten Transportmittel (sofern nicht medizinische Gründe entgegenstehen) nach 

vorheriger Einholung einer Leistungszusage über den Notruf-Service zu 100%, sonst zu 80%. Bis 

500,00 Euro ohne Nachweis einer medizinischen Notwendigkeit, wenn nach ärztlichem Befund eine 

stationäre Heilbehandlung im Ausland länger als 14 Tage dauern würde.  

 
Überführung bei Tod oder Bestattung im Ausland: bis 10.000,00 Euro  

 
Vorerkrankungen, chronische Erkrankungen: Nicht erstattet werden Leistungen für Krankheiten, von 

denen für die versicherte Person erkennbar vor Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger 

Durchführung der Reise behandelt werden mussten.  

 


